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§ 140 ArzteG 1998 Disziplinarrat und
Disziplinaranwalt

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Uber Disziplinarvergehen erkennt der Disziplinarrat der Osterreichischen Arztekammer.

2. (2)lm Rahmen des Disziplinarrates ist zur Durchfihrung der Disziplinarverfahren fir den Bereich eines jeden
Oberlandesgerichtssprengels zumindest eine Disziplinarkommission einzurichten. Die Bestellung mehrerer
Disziplinarkommissionen mit értlich verschiedenem Wirkungsbereich ist zulédssig. Uberdies sind jeder
Disziplinarkommission mehrere vom Vorstand der Osterreichischen Arztekammer zu bestellende rechtskundige
Untersuchungsfiihrer beizugeben, die in einer vom Vorstand der Osterreichischen Arztekammer zu fiihrenden
Liste zu erfassen sind.

3. (3)Jede Disziplinarkommission besteht aus dem Vorsitzenden, der rechtskundig sein muss, sowie aus zwei
arztlichen Beisitzern, die vom Vorstand der Osterreichischen Arztekammer bestellt werden. Fiir den Vorsitzenden
sind gleichzeitig zwei Stellvertreter, die rechtskundig sein mussen, und flr die arztlichen Beisitzer gleichzeitig vier
Stellvertreter vom Vorstand der Osterreichischen Arztekammer zu bestellen. Mitglieder des Vorstandes der
Osterreichischen Arztekammer diirfen einer Disziplinarkommission nicht angehéren.

4. (4)Die arztlichen Beisitzer haben dem Vorsitzenden vor Antritt ihrer Tatigkeit die gewissenhafte und unparteiische
Erflllung ihrer Pflichten zu geloben.

5. (5)Die einzelnen Disziplinarkommissionen des Disziplinarrates sind ermdchtigt, soweit dies zur Vermeidung
unnotiger Kosten und zur rascheren Durchfihrung des Verfahrens angezeigt ist, ihre Tatigkeit in den
Raumlichkeiten jener Arztekammer auszuiiben, der der Beschuldigte angehért.

In Kraft seit 01.10.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 140 ÄrzteG 1998 Disziplinarrat und Disziplinaranwalt
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


